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Mit der Einführung des Moduls AT 4.3.5 in die 
MaRisk stehen Banken vor der Herausforderung, 
ein umfassendes Modell  risikomanagement  
aufzubauen. Wesent liche Anforderungen umfas-
sen die Definition und Inventarisierung von  
Modellen, die risikoorientierte Modell bewertung, 
die Sicherstellung der Datenqualität sowie die 
Implementierung eines vollständigen Model  
Lifecycle-Prozesses. Besonders anspruchsvoll  
ist die Etablierung einer unabhängigen Modell-
validierungsfunktion und die Erstvalidierung  
einer großen Anzahl von Modellen sowie der  
Umgang mit komplexen KI- und ML-Modellen. 
Da externe Wirtschaftsprüfer in vielen Fällen 
erstmals ab 2025 die Einhaltung der Vorgaben 
prüfen werden, besteht für Banken dringender 
Handlungsbedarf, um regulatorische Beanstan-
dungen zu vermeiden.
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Die Mindestanforderungen an das Risikomanage-
ment (MaRisk) stellen seit Jahren eine zentrale 
Säule der deutschen Bankenregulierung dar. Mit 
der Änderung vom Juni 2023 wurde das Modul  
AT 4.3.5 hinzugefügt, welches klare Anforderun-
gen an das Modellrisikomanagement in Banken 
definiert. Die Umsetzung dieser Anforderungen 
war bis zum 01. Januar 2024 vorgesehen, doch viele 
Banken stehen noch immer vor erheblichen Her-
ausforderungen, die Anforderungen vollständig zu 
erfüllen. Für den Jahresabschluss 2024 werden  
externe Wirtschaftsprüfer in vielen Fällen erstmals 
prüfen, ob die Institute den neuen Vorgaben nach-
kommen. Verstöße könnten zu Beanstan dungen 
führen und die Aufmerksamkeit der Aufsichts-
behörden auf sich ziehen – ein Risiko, das Banken 
vermeiden sollten.

Dieser Artikel beleuchtet die Anforderungen von 
AT 4.3.5 und gibt praxisorientierte Empfehlungen, 
wie Banken die Umsetzung effektiv gestalten  
können.

DIE NEUE VORSCHRIFT UND  
IHRE BEDEUTUNG

AT 4.3.5 definiert umfassende Anforderungen an 
den Einsatz von Modellen in Prozessen, die unter die 
MaRisk-Regulierung fallen. Ein Modell wird dabei 
als „eine quantitative Methode, ein System oder 
ein Ansatz, der statistische oder mathematische 
Theorien, Techniken und Annahmen anwendet, 
um Eingabedaten zu quantitativen Schätzungen zu 
verarbeiten“ definiert. Diese Definition erweitert 
die bisherige Liste relevanter Modelle um eine 
weitere breite Palette, so dass z. B. Kreditvergabe-
systeme, Risikoklassifizierungs ver fahren, Modelle 
zur Risikoquantifizierung im Rahmen der Risiko
tragfähigkeit sowie Bewertungs- und Preisbildungs-
modelle zu betrachten sind. Modelle, die unter die 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) fallen, sind 
jedoch weiterhin ausgenommen.

Obwohl die Vorgaben von AT 4.3.5 klar formu-
liert sind, zeigen sich in der Praxis erhebliche 
Defizite bei der Umsetzung. Viele Banken verfügen 
bislang weder über ein konsistentes Modell-
risikomanagement noch über die organisatorischen 
Strukturen, die für die Einhaltung der Anforderun-
gen erforderlich sind.

Im Folgenden werden wir auf die zentralen 
Handlungsfelder eingehen.



WHITE PAPER // Baustelle Modellrisiko: Was Banken jetzt tun müssen03

DEFINITION UND  
INVEN TARI SIERUNG VON  

MODELLEN
Ein zentraler erster Schritt ist die Entwicklung 
einer klaren und praktikablen Definition dessen, 
was im Institut als „Modell“ gilt. Die in den MaRisk 
vorgegebene Definition bildet eine Grundlage, ist 
jedoch zu breit gefasst, um unmittelbar handlungs-
leitend zu sein. Eine präzisere interne Definition, 
die zwischen Modellen und „Nicht-Modellen“ dif-
fe renziert, kann die Umsetzungsarbeit erheblich 
erleichtern. 

Darauf aufbauend ist die systematische Identi-
fikation und Erfassung aller Modelle erforderlich, 
die im Rahmen von MaRisk-relevanten Prozessen 
eingesetzt werden. Die Erstellung eines initial zu 
erfassenden und laufend zu aktualisierenden Mo-
dellinventars ist zwar nicht explizit vorgeschrieben, 
aber de facto unverzichtbar, um die Anforderungen 
zu erfüllen. Eine umfassende Herangehensweise, 
die auch Modelle aus Säule I einbezieht, ist ratsam. 
Dies erlaubt es Banken, ein ganzheitliches Modell-
risikomanagement aufzubauen.

MODELLRISIKEN UND 
RISIKOORIENTIERUNG

Eine weitere sinnvolle Maßnahme besteht darin, 
jedem Modell im Inventar ein Modellrisiko-Rating 
oder einen Modellrisiko-Score zuzuweisen. Diese 
Bewertung ermöglicht eine risikoorientierte 
Priori sierung der Maßnahmen und entspricht dem 
Pro portionalitätsprinzip der MaRisk. Besonders 
sollte der potenzielle Schaden im Blickpunkt  
stehen, der durch Fehlentscheidungen aufgrund 
fehlerhafter Modelle entstehen könnte. In der Pra xis 
haben sich Scorecard-ähnliche Risikobe wer tun gen, 
welche auf qualitativ geschätzten Dimen sionen 
wie Komplexität, Materialität, Maturität, Daten-
qualität etc. aufbauen, als sinnvoll erwiesen.

DOKUMENTATION
Darüber hinaus verlangt AT 4.3.5, dass Modelle 
umfassend dokumentiert werden. Dies schließt die 
Beschreibung von Annahmen, Eingangspara me tern 
und Kalibrierungsdaten ein. Einheitliche Vorlagen 
und klar definierte Rollen, wie die des „Model 

Owners“ oder des „Model Users“, sowie vor  defi
nierte Dokumentationsvorlagen tragen dazu bei, 
die Anforderungen effizient zu erfüllen. Dabei 
kann es im Rahmen der Umsetzung der MaRisk- 
Anforderungen notwendig sein, unter erheblichem 
Aufwand eine große Zahl von Modellen erstmals 
konsistent zu dokumentieren.

DATENQUALITÄT ALS  
ZENTRALE ANFORDERUNG

Die Qualität der verwendeten Daten ist eine uner-
lässliche Voraussetzung, um die Genauigkeit und 
Verlässlichkeit der Modelle zu gewährleisten, denn 
Modelle sind nur so gut wie die Daten, auf denen 
sie basieren. Ein zentraler Aspekt ist somit die 
Sicherstellung der Datenqualität. Deshalb sollten 
Banken ein System zur Überwachung und Sicher-
stellung der Datenqualität entwickeln. Dies umfasst 
die Definition von Datenqualitätsdimensionen,  
wie Vollständigkeit, Genauigkeit, Aktuali tät und 
Repräs entativität, Prozesse zur Identifikation, 
Messung und Eskalation von Datenqualitätspro-
blemen, Regelungen zum Risikoappetit in Bezug 
auf Datenqualität sowie Prozesse zur Behebung 
und Nachverfolgung identifizierter Probleme. 

Weiterhin betrifft dies sowohl Daten, die zur 
Entwicklung der Modelle herangezogen werden als 
auch Daten, die bei der Verwendung der Modelle 
genutzt werden. Obwohl nicht direkt einschlägig, 
kann eine Berücksichtigung der entsprechenden 
Ausführungen zur Datenqualität im ECB Guide To 
Internal Models hilfreich sein.

Ein geeignetes Berichtswesen und Eskalations-
prozesse tragen dazu bei, dass Datenprobleme  
rechtzeitig adressiert und behoben werden. Die 
Einführung klarer Verantwortlichkeiten, sowohl 
auf Management- als auch auf operativer Ebene, 
ist hierbei unerlässlich.

VERWENDUNG VON  
MODELLERGEBNISSEN

Neben der Qualität der Daten ist auch die sach-
gerechte Verwendung der Modellergebnisse in 
Abhängigkeit von dem jeweiligen Modell von 
entscheidender Bedeutung. Banken müssen  
Verfahren und Regelungen etablieren, die sicher-
stellen, dass Modellergebnisse angemessen genutzt 
werden. Dazu sind Grenzen und Gültigkeitsbereiche 
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zu ermitteln, für die das Modell valide Ergebnisse 
liefert. Dies schließt, wo relevant, auch die Defini-
tion von Prozessen zur „Überschreibung“ von 
Ergebnissen ein, etwa bei Kreditrating-Systemen.

VALIDIERUNG
Um Modellrisiken und die Grenzen der verwendeten 
Modelle zu adressieren, ist eine regelmäßige Vali-
dierung der Modelle unerlässlich. Zwar erwähnt 
AT 4.3.5 nicht explizit die Unabhängigkeit der 
Modellvalidierung, jedoch entspricht es bewährten 
Praktiken, eine klare Trennung der Verantwort-
lichkeiten zwischen Modellentwicklung und -vali-
dierung sicherzustellen. Diese Anforderung kann 
zudem aus AT 4.3.1 Tz 1 abgeleitet werden, wo eine 
Trennung von unvereinbaren Tätigkeiten gefordert 
wird. Da eine Trennung für die Modelle zur Ermitt-
lung der Risikotragfähigkeit bereits etabliert sein 
sollte, empfiehlt es sich, auf die hier bewährte 
Organisationsstruktur zurückzugreifen.

Die Validierung sollte in regelmäßigen Ab-
ständen erfolgen und sinnvollerweise an den Mo-
dellrisiko-Score des jeweiligen Modells geknüpft 
werden. Auf diese Weise lässt sich sicherstellen, 
dass risikoreichere Modelle häufiger überprüft 
werden und somit angemessenes Risikomanage-
ment gewährleistet ist. Die Vorgaben von MaRisk 
AT 4.3.5 gehen jedoch über eine rein statistische 
Prüfung hinaus. Sie fordern, dass auch die Ange-
messenheit und der sachgerechte Einsatz der 
Modellergebnisse regelmäßig bewertet werden, um 
sicherzustellen, dass die Modelle in ihrer prak-
tischen Anwendung robust sind. Zudem sollte die 
Validierung die Einhaltung aller weiteren An-
forderungen aus AT 4.3.5. enthalten.

Ein wesentlicher Bestandteil der Validierung ist 
die Analyse der Qualität der Modellergebnisse. 
Hier bei sind insbesondere die Genauigkeit, Stabili-
tät und Konsistenz der eingesetzten Verfahren zu 
überprüfen. Dies gewährleistet, dass die Modelle 
nicht nur theoretisch, sondern auch im operativen 
Einsatz verlässlich sind. Eine gründliche und 
regel mäßige Validierung stärkt nicht nur die regu-
latorische Compliance, sondern trägt auch zur 
langfristigen Risikominderung und Entscheidungs-
qualität in der Bank bei.

Falls eine Modellvalidierungsfunktion bisher 
nicht vorhanden war, muss diese eingerichtet und 
entsprechend mit qualifizierten Mitarbeitenden 
besetzt werden. Dies stellt jedoch eine erhebliche 
Herausforderung dar, da solche Fachkräfte am 
Markt rar sind. Eine mögliche Alternative, insbe-

sondere für kleinere Banken oder bei ungewöhn-
lichen Modellen, besteht im Outsourcing der  
Validierungsaufgaben. Dadurch können Ressour-
cen engpässe überbrückt werden, während dennoch 
eine fachgerechte Validierung sichergestellt wird.

Die Modellvalidierung als unabhängige Funktion 
erfordert darüber hinaus klare Vorgaben in Form 
von Richtlinien, Handbüchern und Arbeitsanwei-
sungen, welche die Anforderungen der MaRisk für 
das jeweilige Institut spezifizieren. Diese schrift-
lich fixierte Ordnung schafft die Grundlage für eine 
einheitliche und konsistente Umsetzung der Vali-
dierungsprozesse und gewährleisten die regula-
torische Konformität. Unabhängigkeit und klare 
Strukturen, definiert durch Rollen und Verant-
wortlichkeiten im Validierungsprozess, sind hier-
bei von zentraler Bedeutung, um die Objektivität 
und Qualität der Validierung sicherzustellen.

MODEL LIFECYCLE
Die Anforderungen von AT 4.3.5 können nur erfüllt 
werden, wenn ein umfassender Model Life cycle-
Prozess in der Bank etabliert wird. Dieser Prozess 
sollte alle relevanten Schritte umfassen: von der 
Modellentwicklung über die initiale Validierung, 
die Modellfreigabe und Implementierung bis hin 
zur Nutzung, regelmäßigen Überwachung der 
Modellperformance, fortlaufenden Validierung und 
letztlich der Stilllegung des Modells. Da Modelle in 
der Regel in IT-Systemen implementiert werden, 
müssen dabei die Vorgaben der BAIT (Bankauf-
sichtliche Anforderungen an die IT) beachtet 
werden, insbesondere bei Verwendung individueller 
Datenverarbeitung (IDV). Ein zusätzlicher Kontroll-
schritt durch eine Second Line Funktion (zum 
Beispiel Modellvalidierung) sowie die entspre-
chende Freigabe können nach der Implementie-
rungsphase eingeführt werden, um die Robustheit 
des Prozesses weiter zu stärken.

Die initiale Validierung sollte in Abhängigkeit 
vom Modellrisiko des betreffenden Modells  
deut lich umfangreicher und tiefgehender sein  
als die bereits beschriebenen regelmäßigen 
Validierungen.

Ein etablierter Model Lifecycle-Prozess trägt 
dazu bei, die Risiken, die mit der Nutzung von 
Modellen verbunden sind, systematisch zu mana-
gen. Neben der regelmäßigen Validierungen stellt 
Performance Monitoring sicher, dass Modelle nicht 
nur bei ihrer Einführung, sondern auch während 
ihres gesamten Lebenszyklus den Anforderungen 
entsprechen. Dies ist besonders wichtig, um 
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langfristige Stabilität und Konsistenz in den 
Modell ergebnissen zu gewährleisten.

Der Model Lifecycle-Prozess sollte auch bei 
Rekalibrierungen und Modelländerungen ange-
wendet werden. Dies umfasst sowohl kleinere An-
passungen als auch grundlegende Verände rungen 
am Modell. Um die Anforderungen effizient und 
risikoorientiert umzusetzen, ist es sinnvoll, eine 
Modelländerungsrichtlinie zu definieren. Eine sol-
che Richtlinie hilft dabei, die Materialität von 
Änderungen zu bewerten und angemessene Maß-
nahmen zu ergreifen, die dem Umfang und der 
Bedeutung der Anpassungen entsprechen.

Durch eine strukturierte Modelländerungsricht-
linie können Banken sicherstellen, dass Änderungen 
am Modell weder die Funktionalität noch die regu-
latorische Compliance gefährden. Gleichzeitig wird 
eine effiziente Nutzung der Ressourcen ermöglicht, 
indem nur signifikante Änderungen intensiven 
Prüfungen unterzogen werden, während kleinere 
Anpassungen im Rahmen eines vereinfachten Ver-
fahrens behandelt werden können. Dieser ganz-
heitliche Ansatz im Modellmanagement stärkt 
nicht nur die regulatorische Konformität, sondern 
auch die betriebliche Effizienz der Banken.

Falls eine Bank bisher weder eine Modell-
risikomanagement- noch eine Modellvalidierungs-
funktion etabliert hatte, müssen alle Modelle im 
Modellinventar innerhalb eines angemessenen 
Zeitrahmens einer initialen Validierung unterzogen 
werden. Diese Maßnahme ist erforderlich, um 
sicherzustellen, dass alle bestehenden Modelle den 
regulatorischen Anforderungen entsprechen und 
potenzielle Risiken frühzeitig erkannt und adres-
siert werden können. Der Aufwand, der mit einer 
solchen initialen Validierung verbunden ist, kann 
jedoch beträchtlich sein, insbesondere bei Banken 
mit einer großen Anzahl komplexer oder speziali-
sierter Modelle. Um diesen Aufwand zu bewältigen, 
kann es notwendig sein, bestimmte Validierungs-
aufgaben auszulagern. Dies ist insbesondere dann 
sinnvoll, wenn interne Ressourcen begrenzt sind 
oder spezifisches Fachwissen erforderlich ist, das 
nicht im eigenen Haus vorhanden ist.

MODELLRISIKOMANAGEMENT-
FUNKTION

Es ist weiterhin zu empfehlen, eine Modellrisi ko-
managementfunktion zu etablieren.

Diese Funktion sollte die Verantwortung für den 
Model Lifecycle Prozess, das Modellinventar, die 

Modellrisikobewertung und die Koordination 
zwischen den verschiedenen Stakeholdern überneh-
men. Durch die zentrale Bündelung dieser Aufgaben 
können Prozesse effizienter gestaltet und eine 
einheitliche Umsetzung der regulatorischen An-
forderungen sichergestellt werden. Zudem dient 
eine solche Funktion als Schnittstelle zwischen 
den operativen Einheiten und der übergeordneten 
Risikosteuerung, was die Kohärenz und Nachvoll- 
ziehbarkeit stärkt.

Ein angemessenes Management-Reporting ist 
dabei unverzichtbar. Dieses sollte sicherstellen, 
dass alle relevanten Informationen zur Modell-
risikosituation transparent und zeitnah an die 
Führungsebene berichtet werden. Idealerweise 
wird das Modellrisikomanagement in den Risiko-
appetit und die Limiten des Risikocontrollings inte-
griert. So können operative Limite zur Steuerung 
(z. B. Anzahl ausstehender schwerwiegender Vali-
dierungsfindings) eingesetzt werden und, falls 
zutreffend, Limite basierend auf der Modellrisiko-
quantifizierung im ICAAP (Internal Capital Adequacy 
Assessment Process) definiert werden. Auf diese 
Weise wird das Management der Modellrisiken 
effektiv in die gesamte Risikosteuerung der Bank 
eingebunden.

Es kann erforderlich sein die Implementierung 
der Modellrisikomanagement-Funktion, des Mo-
delllebenszyklus und der entsprechenden Prozesse 
im Rahmen eines Anpassungsprozesses gemäß 
MaRisk AT 8.2 durchzuführen. Diese Vorgehens-
weise gewährleistet, dass alle relevanten organisa-
torischen und regulatorischen Anforderungen von 
Beginn an berücksichtigt werden. Eine solche Um-
setzung erfordert die Einbindung zentraler Kon-
trollfunktionen wie Compliance, Risikocontrolling 
und Interne Revision, um sicherzustellen, dass die 
neuen Prozesse sowohl regulatorisch konform als 
auch operationell robust gestaltet sind.

MASCHINELLES LERNEN UND 
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Die MaRisk hebt die Erklärbarkeit von Modellen als 
zentrale Anforderung hervor, insbesondere bei 
Modellen, die auf maschinellem Lernen oder künst-
licher Intelligenz basieren. Diese Modelle zeichnen 
sich oft durch hohe Komplexität und schwer nach-
vollziehbare Entscheidungslogiken aus, weshalb 
ihre Transparenz und Nachvollziehbarkeit von 
besonderer Bedeutung sind. Eine mangelnde 
Erklär barkeit könnte nicht nur regulatorische 
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Beanstandungen nach sich ziehen, sondern auch 
das Vertrauen in die Ergebnisse der Modelle und 
deren Einsatz im operativen Geschäft gefährden.

Zusätzlich zu den MaRisk-Anforderungen 
machen die neuen Vorgaben des EU AI Act es sinn-
voll, spezifische Richtlinien und Prozesse für den 
Umgang mit KI- und ML-Modellen zu entwickeln. 
Diese sollten sicherstellen, dass die besonderen 
Risiken und Anforderungen dieser Modelle adäquat 
adressiert werden, einschließlich ihrer Integration 
in das übergeordnete Modellrisikomanagement. Ein 
solcher Ansatz erlaubt es Banken, regulatorische 
und technologische Herausforderungen systema-
tisch zu bewältigen und gleichzeitig die Vorteile 
dieser innovativen Technologien in einem kontrol-
lierten Rahmen zu nutzen.

ROLLE DER INTERNEN 
REVISION

Die neuen Anforderungen aus AT 4.3.5 sowie die 
damit verbundenen Prozesse unterliegen Prüfungen 
durch die unabhängige Interne Revision. Damit die 
Interne Revision die First und Second Lines in die-
sem Bereich effektiv hinterfragen und herausfor
dern kann, benötigt sie entsprechend qualifiziertes 
Fachpersonal. Diese Expertise ist jedoch in den 
meisten internen Revisionsabteilungen nicht aus-
reichend vorhanden. Der Grund liegt in der hohen 
Komplexität des Themas, das spezialisiertes Wissen 
in Statistik, Modellierung, Marktstandards und 
regulatorischen Vorgaben erfordert, sowie in dem 
verhältnismäßig geringen jährlichen Prüfungsauf-
wand, der es oft nicht rechtfertigt, eine Vollzeitstelle 
nur für diesen Bereich zu schaffen.

In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, die  
Prüfungen von Modellen und Modellrisikomanage-
ment-Prozessen auszulagern. Durch das Outsour-
cing können spezialisierte Fachkenntnisse flexibel 
genutzt werden, ohne dass die Bank intern 

Ressourcen vorhalten muss, die über das Jahr hin-
weg nur teilweise ausgelastet wären. Eine extern 
unter stützte Prüfung bietet zudem den Vorteil ein-
er unabhängigen und objektiven Bewertung sowie 
dem Abgleich mit den Prozessen vergleichbarer 
Institute, was zur Stärkung der gesamten Kon-
trollstruktur beiträgt. Angesichts der zentralen 
Rolle von Modellen in den Geschäftsprozessen der 
Banken sollte eine jährliche Prüfung der Modell-
risikomanagement-Prozesse erfolgen, um deren 
Wirksamkeit und Konformität kontinuierlich 
sicher zustellen.

Ein solches Prüfungsregime gewährleistet ein 
effektives ThreeLinesofDefenseModell. Die 
Modell entwicklung fungiert als First Line, während 
Modellvalidierung und Modellrisikomanagement 
die Second Line darstellen und die Einhaltung der 
regulatorischen und operativen Anforderungen 
überwachen. Die Interne Revision übernimmt die 
Rolle der Third Line, die als unabhängige Kontroll-
instanz die gesamte Struktur kritisch bewertet. 
Mit diesem Ansatz können Banken sicherstellen, 
dass ihre Modellrisikomanagement-Prozesse nicht 
nur regulatorisch compliant, sondern auch robust 
und zukunftssicher sind.

FAZIT
Die Anforderungen an das Modellrisikomanage-
ment gemäß MaRisk sind umfassend und komplex. 
Viele Banken stehen vor der Herausforderung, 
diese Vorgaben vollständig zu erfüllen, und in 
zahlreichen Fällen besteht noch ein erheblicher 
Nachholbedarf. Angesichts der bevorstehenden 
Prüfungen durch externe Wirtschaftsprüfer und der 
wachsenden Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehör-
den ist es jedoch keine Option, diese Anforderun-
gen zu ignorieren. Ein Verzug in der Umsetzung 
könnte nicht nur regulatorische Sanktionen nach 
sich ziehen, sondern auch das Vertrauen in die 
inter nen Steuerungs- und Entscheidungsprozesse 
der Banken beeinträchtigen.
Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass 
Banken unverzüglich handeln, um die erforder-
lichen Strukturen, Prozesse und Kontrollen zu 
implementieren. Ein proaktiver Ansatz, der auf 
einem systematischen und risikoorientierten Mo-
dell risikomanagement basiert, stärkt nicht nur die 
Compliance, sondern verbessert auch die langfris-
tige Stabilität und Entscheidungsqualität.

Folgende strukturierte Vorgehensweise bietet 
sich an:
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i. Definition 
und Inven
tarisierung 

von Modellen

Bilden Sie eine Arbeitsgruppe, die verantwortlich ist für die Definition dessen, was im Institut 
als „Modell“ gilt, und erstellen Sie ein Inventar aller genutzten Modelle. Diese Gruppe sollte 
Vertreter aus relevanten Abteilungen wie Risikomanagement, IT und Compliance umfassen.

ii. Modellrisiken 
und Risiko

orientierung

Entwickeln Sie ein Bewertungssystem für das Modellrisiko, das von einer Einheit Modell
risikomanagement verwaltet wird. Dieses System sollte eine risikoorientierte Priori sierung 
von Maßnahmen ermöglichen. Definieren Sie Ihren Risikoappetit und integrieren Sie das  
Modellrisiko ins Limitsystem. Möglicherweise ist eine Aufstockung der Ressourcen in dieser 
Abteilung erforderlich.

iii. Dokumenta
tion und 

Datenqualität

Richten Sie eine Taskforce für die Dokumentation von Modellen ein, um sicherzustellen, 
dass alle Modelle umfassend gemäß den Anforderungen von AT 4.3.5 dokumentiert werden 
und die Datenqualität sichergestellt ist. Externe Unterstützung könnte notwendig sein, um 
die erhöhte initiale Arbeitsbelastung zu bewältigen.

iv. Verwendung 
von Modell

ergebnissen

Erstellen Sie Richtlinien und Verfahren, um eine angemessene Nutzung der Modeller gebnisse 
sicherzustellen. Diese Aufgabe sollte vom Modellrisikomanagement verwaltet werden.  
Schulungen werden notwendig sein, um sicherzustellen, dass Modell User, Owner und  
Developer diese Richtlinien verstehen und befolgen.

v. Validierung Richten Sie, wenn nicht durch die Anforderungen der AT 4.1 bereits geschehen, eine unab
hängige Validierungsfunktion ein, um Modelle regelmäßig zu validieren. Diese Funktion sollte 
von der Modellentwicklung getrennt sein, um eine unvoreingenommene Validierung zu  
gewährleisten. Je nach Anzahl der von der Bank genutzten Modelle könnte es notwendig 
sein, zusätzliches Personal für diese Funktion einzustellen. Für den einmalig sehr hohen 
Aufwand der Initialvalidierung neu identifizierter Modelle bietet sich die Unterstützung 
durch externe Expert*innen an.

vi. Model  
Lifecycle

Implementieren Sie einen Model LifecycleProzess. Dies könnte von einer neuen Einheit  
Modellrisikomanagement verwaltet werden.

vii. Maschinelles 
Lernen und 
Künstliche 
Intelligenz

Aufgrund der Komplexität von KI und MLModellen wird es notwendig sein, auf entspre
chende Expert*innen zurückzugreifen, um sicherzustellen, dass diese Modelle transparent 
und nachvollziehbar sind.

viii. Rolle der 
Internen 
Revision

Um eine effektive Prüfung der neuen Anforderungen aus AT 4.3.5 sicherzustellen, sollten Sie 
eine zusätzliche Schulung für die Interne Revision in Betracht ziehen. Wenn in der Abteilung 
die notwendige Fachkompetenz fehlt, sollten Sie in Erwägung ziehen, neues Personal  
ein zustellen oder diese Aufgabe an eine externe Prüfungsgesellschaft auszulagern. Dies  
empfiehlt sich insbesondere für eine erste Prüfung nach Implementierung des Modellrisiko
managements.
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Für die erfolgreiche Umsetzung dieses Maßnah-
menplans ist eine sorgfältige Ressourcenplanung 
erforderlich. Es kann notwendig sein, zusätzliches 
Personal einzustellen oder bestehendes Personal  
in neue Rollen zu versetzen. Darüber hinaus ist 
wahrscheinlich eine kontinuierliche Schulung 
erforderlich, um sicherzustellen, dass das Personal 
auf dem neuesten Stand der regulatorischen 
Anforderungen und Best Practices ist.

Indem sie jetzt handeln, können Banken die 
Herausforderungen bewältigen und gleichzeitig 
die Grundlage für eine zukunftssichere und effek
tive Nutzung von Modellen in ihren Geschäfts-
prozessen schaffen.
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